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9. Mitglieder und Mitarbeiter des Vereines haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB
für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind (z.B. Porto-,
Telefon-, Fahrt- und Übernachtungskosten). Dabei ist das Gebot der Sparsamkeit im Sinne des Vereines
zu beachten.
Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach seiner
Entstehung beim Vorstand geltend gemacht werden. Aufwendungen müssen mit prüffähigen Belegen
und Aufstellungen nachgewiesen werden.

10. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der die Verfahrensfragen seiner Arbeit
geregelt werden, insbesondere die Einberufung von Sitzungen.

11. Der Vorstand kann Mitglieder und Nichtmitglieder des Vereins durch schriftliche Vollmacht mit der
Vertretung des Vereins in einzelnen Aufgaben und/oder Rechtsgeschäften beauftragen und
Dienstverträge gegen angemessene Vergütung mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern abschließen.

12. Die Mitgliederversammlung kann eine Finanzordnung erlassen (und bei Bedarf ändern), die
weiteren Einzelheiten zu Vergütung, Aufwendungsersatz usw. regeln kann.

13. Der Vorstand ist berechtigt, zu seiner Beratung und Unterstützung Ausschüsse für besondere
Aufgaben einzusetzen, insbesondere:

a) Festausschuss
b) Ausschuss für Festheft, Print- und Onlinemedien.

Weitere Ausschüsse können bei Bedarf gebildet werden. 

§ 12a Geschäftsstelle/Geschäftsführer

1. Der Vorstand kann gegen angemessene Vergütung und unter Berücksichtigung der Haushaltslage
des Vereins einen Geschäftsführer zur Regelung der laufenden organisatorischen
Vereinsangelegenheiten und Leitung der Geschäftsstelle einstellen. Für die Vertragsinhalte ist der
Vorstand zuständig.

2. Der Geschäftsführer kann als besonderer Vertreter nach § 30 BGB in das Vereinsregister eingetragen
werden.

3. Der Geschäftsführer ist seitens des geschäftsführenden Vorstands weisungsgebunden und kann
beratend (ohne Stimmrecht) zu Vorstandssitzungen hinzugezogen werden. Er soll an
Mitgliederversammlungen teilnehmen und Fragen der Mitglieder beantworten.

§ 13 Finanzverwaltung und Kassenprüfer

1. 

a) Die Finanzen des Vereins sind durch ordnungsgemäße Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben
und über die Erstellung eines Haushaltsplans sowie einer Jahresrechnung zu verwalten.
Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht sind vom Vorstand oder von einer von ihm beauftragten
Person in der Mitgliederversammlung zu präsentieren. Fragen dazu aus den Reihen der Mitglieder sind
auch vom Vorstand zu beantworten.

b) Über das Vereinsvermögen ist ein genaues Verzeichnis zu führen. Bei einem Vorstandswechsel ist
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das Verzeichnis umgehend dem neuen geschäftsführenden Vorstand zu übergeben. 
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2. Die Mitgliederversammlung wählt bis zu 3 Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.
Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt 2 Jahre. Die mehrfache Wiederwahl ist zulässig. Sollte nur 1
oder nur 2 Kassenprüfer gewählt werden, prüft dieser/prüfen diese die Kasse allein. Falls während der
Amtszeit ein gewählter Kassenprüfer ausscheidet, soll die nächste Mitgliederversammlung einen
neuen Kassenprüfer wählen.

3. 
a) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten,
Buchungsunterlagen und Belegen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und erstatten der
Mitgliederversammlung darüber Bericht.

b) Sämtliche Unterlagen sind den Kassenprüfern so rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung
vorzulegen, dass diese den Prüfbericht ordnungsgemäß erstellen können. Die Kassenprüfer haben die
ordnungsgemäße Verbuchung zu prüfen und insbesondere auch die satzungsgemäße und steuerlich
korrekte Mittelverwendung festzustellen.

§ 14 Vereinsordnungen

Der Vorstand ist berechtigt, durch Beschluss folgende Ordnungen zu erlassen: Beitragsordnung, 
Finanzordnung, Wahlordnung, Datenschutzordnung und Geschäftsordnung. Die Ordnungen sind nicht 
Bestandteil der Satzung. Die Mitgliederversammlung kann die Ordnungen durch Mehrheitsbeschluss 
ändern. 

§ 15 Patronats- und Schützenfest

1. Der Sebastianus-Tag wird im Januar mit der heiligen Messe gefeiert.

2. Beim Schützenfest im Sommer wird historisches Brauchtum gepflegt wie z. B. Königs- und
Prinzenschießen, Festgottesdienst, Festzüge und Krönungsball.

- 3.
a) Die Würde eines Schützenkönigs für 1 Jahr steht jedem aktiven Mitglied offen, das mindestens 2
Jahre der Bruderschaft angehört und das 25. Lebensjahr vollendet hat. Der König kann nach Ablauf
seines Königsjahres frühestens nach 3 Jahren erneut Schützenkönig des Vereins werden.

b) Die Würde eines Prinzen steht jedem Jungschützen vom 16. bis zum 21. Lebensjahr offen.

c) Die Würde eines Schülerprinzen steht jedem Schüler bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres offen.

d) Der abdankende König führt den Dienstgrad eines Leutnants, der abdankende Prinz ist Leutnant auf
Zeit bis zum 26. Lebensjahr.

§ 16 Kirchliches

1. Am Patronatsfest wird ein Hochamt für die verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft nach
Vereinbarung mit dem Präses abgehalten.

2. Beim Ableben eines aktiven Mitglieds beteiligt sich die Bruderschaft an der Beerdigung, sofern von



Satzung der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Köln-Niehl gegr. 1849 e.V. 

den Angehörigen gewünscht, mit Fahne und Musik. 
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Der geschäftsführende Vorstand ist vom Ableben eines Mitglieds sofort in Kenntnis zu setzen, damit 

die Einladung zur Teilnahme an der Beerdigung rechtzeitig erfolgen kann. 

§ 17 Datenschutz

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben zum

Datenschutz, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), personenbezogene Daten (insbesondere Name, Adresse und

sonstige Kontaktdaten) über die Mitglieder gespeichert und verarbeitet.

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften genannten Voraussetzungen vorliegen, hat jedes

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

3. 

• das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO
• das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
• das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO und
• das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO.

a) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,

personenbezogene Daten von Mitgliedern unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, Dritten zugänglich zu machen

oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden sowohl des Mitglieds als auch

der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

b) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis

nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht

unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht

gelöscht.

§ 18 Auflösung

1. 

a) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit dem

Tagesordnungspunkt „Auflösung des Vereins" beschlossen werden.

b) Die Einladungsfrist beträgt 1 Monat. Beschlussfähigkeit liegt diesbezüglich nur vor, wenn

mindestens 75 % der aktiven Vereinsmitglieder anwesend sind.

c) Wird das Quorum nicht erreicht, kann mit Frist von 3 Wochen erneut zur außerordentlichen

Mitgliederversammlung zwecks Vereinsauflösung eingeladen werden; diese Mitgliederversammlung

ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig; darauf ist in der

Einladung hinzuweisen.

d) Die Abstimmung erfolgt geheim und schriftlich. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 75

% der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich; § 9 Ziffer 8. Satz 3 gilt entsprechend.
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2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung die beiden

Brudermeister(§ 12 Ziff. 2. a) als Liquidatoren des Vereins bestellt.

3. Bekanntmachungsblatt für die Auflösung des Vereins ist der Bundesanzeiger.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt

das Vermögen der Körperschaft an

die Pfarrgemeinde St. Katharina Köln-Niehl, Sebastianstr. 126, 50735 Köln 

die es ausschließlich und unmittelbar für den Erhalt und Unterhalt der Kirche Alt St. Katharina Köln

Niehl Halfengasse 27, 50735 Köln zu verwenden hat. 

Köln, den 16.06.2023 

......... .. ·················· ······ 

Beate Wieloch 




